
GEMEINDE ST. STEFAN OB LEOBEN 
Bezirk Leoben 

Dorfplatz 14 
8713 St. Stefan ob Leoben 

Bankverbindungen:   Raiffeisenbank Liesingtal-St. Stefan  IBAN: AT02 3822 7000 0500 0302 BIC: RZSTAT2G227 
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Übersicht der Förderungen gültig für 2024 

Stand GR-Sitzung 14. Dezember 2023 

 

Art der Förderung Förderhöhe Benötigte Unterlagen 

Babypakete Safetybox oder Rucksack 

mit altersgerechtem Inhalt – 

Kosten lt. jeweiligem 

Vorstandsbeschluss 

 

Baukostenzuschuss € 1.000 für Neubauten,  

€ 8 je m² 

max.. € 500 für Zu und 

Umbauten 

Baurechtlich und ordnungsmäße 

Abwicklung – ok Bauamt erforderlich 

Besamungszuschuss und 

Natursprung 

€ 21,50 Besamung 

€ 11,30 Natursprung 

Belegungsliste bei Besamung 

AMA Liste bei Natursprung 

Biomasse, Solar, Photovoltaik Mindestbetrag Rechnung 

€ 2.500 

10 % des 

Rechnungsbetrages jedoch 

max. € 500 je Förderwerber 

und Liegenschaft 

Rechnung und Zahlungsbestätigung 

 

Bestätigung des Eigentümers, wenn 

dieser mit dem Förderwerber nicht ident 

ist (z. B. Mieter). 

Ehrungen & Auszeichnungen 

von verdienten 

GemeindebürgerInnen 

z. B.Stars of Styria 

EUR 75,00 je Anlassfall 

Beratung und Beschluss-

fassung durch den 

Gemeindevorstand 

 

Fahrsicherheitstraining € 50 einmalig Ansuchen und Urkunde 

Nachweis Familienbeihilfe ab. 10. 

Schulstufe 

Inskriptionsbestätigung und Nachweis 

von 12 ECTS bei Studenten 

Lehrvertrag bei Lehrlingen 

Zivildienstbescheid bei Zivildienern 

Einberufungsbescheid bei 

Grundwehrdienern 

Falltierentsorgung Kosten für die Entsorgung 

mit Ausnahme des nicht 

förderbaren Prozentanteils 

Bedarf keines Antrages – wird im Zuge 

der Abrechnung berücksichtigt 

Geburtstagsehrungen Ab 75 Jahre 

€ 30 GS alle 5 Jahre 

 

Ab 90 Jahre 

€ 30 GS jährlich 

 

Ab 100. Geb. 

€ 100 GS jährlich 

 

€ 50 GS 

f. Silberne (25 J) 

Goldene (50 J) 

Diamantene (60 J) 

Eiserne (65 J) Hochzeit 
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Kastrationsgutscheine für Katzen Gutscheine für 4 weibliche 

und 2 männliche 

Kastrationen an den 

Tierschutzverein Leoben 

Antrag durch Tierschutzverein 

Kindergartenvorschreibung - 

Ermäßigung 

18 % Ermäßigung auf den 

jeweils gültigen Tarif lt. 

Landestarifordnung 

 

Klimaticket Steiermark  

(nicht übertragbar) 

€ 100 

 

Kaufbeleg 

Im Falle von Ratenzahlung - Kopie des 

Klimatickets  

Maturaballspende € 25 pro SchülerIn aus St. 

Stefan ob Leoben 

Ansuchen mit Namen der Schüler 

Projektwoche Schüler 

ab der 5. Schulstufe 

1/3 der Gesamtkosten bis 

max. € 75 pro Schuljahr 

Ansuchen und Bestätigung der Schule 

über Kosten und Teilnahme 

ab der 10. Schulstufe – Nachweis d. 

Familienbeihilfe 

Schulbeihilfe € 75 pro Schuljahr ab der 10. 

Schulstufe 

Nachweis der Familienbeihilfe oder 

Lehrvertrag 

Schulbesuchsbestätigung 

Schulstartgeld für Schulanfänger € 30 in Form von 

Gutscheinen 

Überreichung der Gutscheine an die 

Eltern 

Studienbeihilfe € 100 pro Studienjahr Inskriptionsbestätigung und Nachweis 

von 12 ECTS 

Kopie vom Lehrvertrag 

Subvention unschuldig in Not 

geratene Gemeindebürger 

Im Anlassfall 

Beratung und Beschluss-

fassung durch den 

Gemeindevorstand 

Nachweis der Notlage, Vorlage von 

Rechnungen bzw. Aufwendungen, 

Einkommensnachweise 

Vatertierhaltung 1/3 der Ankaufskosten bei 

Rindern 

Durchschnittspreis der 

letzten drei Versteigerungen 

dividiert durch 100x Anzahl 

der Tiere bei Schafen 

pro 80 deckfähige 

Rinder/pro 40 deckfähige 

Schafe 

Rechnung 

Vereinsförderungen Basisförderung, Förderung 

mit Jugendarbeit, 

Bereitstellung von 

Räumlichkeiten 

Beratung und Beschluss-

fassung durch den 

Gemeindevorstand 

Nachweis der Vereinsaktivität oder 

Name des zu unterstützenden Schülers 

bzw. Gemeindebürgers 
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Weihnachtsaktion für 

Kindergarten 

Volksschule und Schulpflichtige 

Kinder 

€ 5 pro Kind Für Volksschüler wird das Geld der 

Schule und für Kindergartenkinder dem 

Kindergarten übergeben. 

 

Die übrigen schulpflichtigen Kinder 

können die € 5 gegen Vorlage einer 

Kino- oder Ski Karte einlösen. 

Wirtschaftsförderungsrichtlinien Investitionsförderungen, 

Arbeitsplatzförderungen, 

Überbrückungshilfen 

Ansuchen mit Förderungswürdigkeit 

Zuschuss örtlicher Musikverein ¼ der Gesamtkosten jedoch 

max. 

€ 200 pro Schuljahr 

Bestätigung des Unterrichts durch 

Musikverein oder -Musiklehrer 

Nachweis Familienbeihilfe ab der 10. 

Schulstufe 

Inskriptionsbestätigung. und Nachweis 

von 12 ECTS 

Lehrvertrag 

Zivildienstbescheid bei Zivildienern 

Einberufungsbescheid bei 

Grundwehrdienern 

Zuschuss öffentlichen 

Musikschule 

Gemeindeanteil und 

Sachaufwand laut 

Tarifordnung 

 

Genehmigung der 

Übernahme der Kosten 

durch die Gemeinde vor 

Besuch! 

Nachweis Familienbeihilfe ab der 10. 

Schulstufe 

Inskriptionsbestätigung. und Nachweis 

von 12 ECTS 

Lehrvertrag 

Zivildienstbescheid bei Zivildienern 

Einberufungsbescheid bei 

Grundwehrdienern 

 

Sämtliche Förderungen sind an den Hauptwohnsitz in Sankt Stefan ob Leoben oder an die 

Ortsansässigkeit des Betriebes gebunden. 

 

Auf die Förderungen besteht kein Rechtsanspruch! 

 

Detaillierte Informationen entnehmen Sie den Ansuchen samt Förderrichtlinien. 

 

 

06. Dezember 2023 So 


